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Herr Kittel hat mich gebeten, über „Mängel bei Gutachten aus den Erfahrungen der 

Zertifizierungskommission“ zu berichten. Dieser Aufforderung komme ich mit gemischten 

Gefühlen, aber dennoch gerne nach. 

 

Über Mängel bei Gutachten zu sprechen ist ungleich schwieriger, als die Qualitätskriterien 

vorzustellen, also zu sagen, wie ein Gutachten sein soll. 

 

Aber die Erfahrungen der Zertifizierungskommission lassen es ohne Zweifel wünschenwert 

erscheinen, das Thema „Qualität der Gutachten“ von dieser negativen Seite aus zu 

diskutieren.  

Wir wollen ja lernen, welche Mängel bzw. Fehler es sind, die „das Soll“ – also die 

Qualitätskriterien - nicht  erreichen lassen. 

��
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Diese Daten, in vergleichbarer Form auf der diesjährigen Jahrestagung vorgestellt, werfen 

die Frage nach den Gründen der höheren Ablehnungsrate seit Mai 2006 auf.  

 

Mögliche Faktoren dafür sind:  

·  Zertifizierung langjährig tätiger Gutachter mit hoher Erfahrung in den ersten Jahren 

der Zertifizierung; 

·  keine Anonymisierung der Antragsteller; 

·  Zertifizierungsverfahren noch nicht ausreichend entwickelt. 

  

Gerade der letztgenannte Punkt ist m.E ausschlaggebend, nicht die zertifizierenden 

Kommissionsmitglieder. Denn mehrere Mitglieder der derzeitigen Zertifizierungskommission 

sind schon von Anfang an dabei gewesen, d.h. seit der ersten Formulierung der 

Qualitätskriterien im August 2003! 
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Diese damals formulierten und dann auch akzeptierten 9 Qualitätskriterien werden auch 

weiterhin zur Auswertung der Gutachten eingesetzt (mit Ausnahme des Kriteriums 

„Literatur“, das durch „Allgemeine Kriterien“ ersetzt wurde).  

 

In unserem jetzt seit August 2006 benutzten „Arbeitsblatt“ sind diese Kriterien nur 

formalisiert worden. 

 

Die Antwort  auf die Frage nach der höheren Ablehnungsquote ergibt sich aus der geänder-

ten, bzw. vereindeutigten Bewertungsmethode:  

·  Bis Mitte 2006 wurde die Kriterien dreistufig nach „gut“, „ausreichend“ oder 

„mangelhaft“ beurteilt.  

·  Mit dem neuen Arbeitsblatt  haben wir die damit mögliche - und früher häufig 

geübte! - Unentschiedenheit nicht mehr erlaubt. Auch das Zertifikat kann nur 

entweder erteilt oder nicht erteilt werden.  

Also haben wir uns hinsichtlich jedes der 9 Kriterien als auch in der 

Gesamtbeurteilung zu der Entscheidung: entweder „Ja“ oder „Nein“  verpflichtet.  
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Die nachträgliche Durchsicht abgelehnter Anträge (auf die ich im Folgenden noch eingehen 

werde) zeigt, dass vielfach „ausreichend“ bewertet wurde, wo wir heute „nein“ sagen 

müssen und damals auch gesagt hätten – wenn nicht der Kompromiss eines „Gerade-noch- 

ausreichend“ (zumal eines nicht anonymisierten Antragsstellers) zur Anwendung gekommen 

wäre. 

 

Ein einzelnes nicht erfülltes Kriterium führt nie zum Ausschluss! Wir beurteilen vier 

Gutachten nach allen Kriterien. 

In aller Regel kommt ein Mangel allerdings leider nie allein… 

 

Hervorheben möchte ich, dass die Anwendung des Arbeitsblattes, trotz der schematischen 

Form eben nicht schematisch, sozusagen wie die Anwendung eines Algorithmus geschieht. 

Der Name „Arbeitsblatt“ ist bewusst gewählt und stellt klar, dass die Mitglieder der 

Zertifizierungskommsission die aufgeführten Kriterien als Grundlage benutzen, um die 

übergreifenden Qualitätskriterien  von Gutachten möglichst objektiv zu prüfen. 

Diese sind:  
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Die Forderung „Der zertifizierte Gutachter soll…“ ist sicher anspruchsvoll.  

Jeder Facharzt kann und muss Gutachten erstellen können, der zertifizierte Gutachter 

muss/ sollte aber ein Unterscheidungsmerkmal aufweisen. 

 

Schon die „erste Instanz“, nämlich die Antragsstellung, stellt für viele Antragssteller immer 

wieder eine erste Hürde dar. Dies geht zwar nicht in die Bewertung ein und die Zerti-

fizierungskommission erfährt diese Schwierigkeiten selten wegen der damit für Frau 

Hoffmann verbundenen Arbeit.  
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Obwohl die Kriterien der Antragsstellung frei zugänglich ( www.anb-ev.de/zertifizierung ), 

verständlich und eindeutig formuliert sind, werden sie immer wieder nicht eingehalten oder 

in Frage gestellt.  

 

Besondere Hürden scheinen die Punkte 2 und 4 darzustellen. Es sind ausschließlich 4 (vier) 

und nicht 5 oder 6 Gutachten einzureichen, außerdem sollte es sich um neurologische 

Gutachten handeln ...  

 

 

 

Nun im folgenden zu den Mängeln, die bei den einzelnen Kriterien auftreten:  
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In dieser Graphik ist der prozentuale Anteil nicht erfüllter Kriterien bei 217 Gutachten 

dargestellt, die nicht für die Zertifizierung akzeptiert werden konnten. 

Es wurden ausschließlich Gutachten abgelehnter Anträge ausgewertet und bei dem 

einzelnen Kriterium ermittelt, wie häufig dieses mit „mangelhaft“ bzw. „nein“ bewertet wurde.  

 

Diese Auswertung ist sicherlich aus methodischen Gründen zurückhaltend zu werten. Es 

wurde jeweils die Bewertung von einem  der beiden bewertenden Zertifizierungsmitgliedern 

herangezogen; bei divergierenden Bewertungen und Ablehnung (also „2:1-Ablehnung“) 

wurde die Bewertung des Drittgutachters berücksichtigt. 

  

Diese Auswertung gibt aber zumindest ein „Stimmungsbild“ darüber, welche Kriterien 

besonders häufig und welche seltener Mängel aufweisen. 

 

 

Im folgenden seien die Mängel der Kriterien kasuistisch an besonders prägnanten Bei-

spielen erläutert, da eine weitergehende Typisierung/ Klassifizierung kaum möglich ist.  
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Die Gliederung weist mit 15 % am seltensten Mängel auf.  

 

Man kann vielleicht die beiden Regeln  aufstellen:  

·  Ein gut gegliedertes und übersichtliches Gutachten ist eine notwendige, jedoch keine 

hinreichende Bedingung für ein qualitativ gutes Gutachten.  

·  Umgekehrt weist ein mangelhaft gegliedertes, widersprüchlich strukturiertes 

Gutachten in aller Regel auch inhaltliche Mängel auf.  

 

Die Folie zeigt ein Beispiel für ein 60-seitiges, kaum bzw. nicht sinnvoll und auch 

inkonsistent gegliedertes Gutachten ...  
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Mängel bei der Gliederung betreffen meist das Fehlen sinnvoll gesetzter Abschnitte, 

wodurch ein Gutachten schwer lesbar wird, da Vor- und Zurücklesen, Begründungen 

nachzuprüfen usw. kaum möglich ist.  

 

Außerdem kommen immer wieder unlogische, sinnwidrige bzw. nachlässige Gliederungen 

vor.  
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Über die Gliederung eines neurologischen Gutachtens kann man sich eigentlich in der 

Literatur ausreichend belesen, u.a. in Publikationen und Monographien auch mehrerer 

Mitglieder unserer Arbeitsgemeinschaft und des Vorstandes.  

 

Um nicht einseitig zu zitieren, sei hier eine Monographie vom Ende des vorletzten Jahrhun-

derts, aus dem Jahr 1899 vorgestellt, von Paul Schuster:  

„Paul Schuster (geb. 1867 in Köln, gest. 1940 in London) war nach langjähriger klinischer 
Tätigkeit bei E. Mendel ... von 1904 bis 1920 in eigener nervenärztlicher Poliklinik tätig. ... 
1910...zum a.o. Professor...ab 1920 zum Dirigierenden Arzt der Nervenabteilung am Friedrich-
Wilhelm-Hospital Berlin Prenzlauer Berg ernannt. ...1934 nach Berlin-Buch… Mehrere 
sorgfältige Studien über ,Zwangsgreifen und Nachgreifen’ bleiben bis heute mit seinem Namen 
verbunden. Schuster wurde 1933 aus dem Amt gedrängt, ... hat noch einige Jahre am 
jüdischen Krankenhaus Berlin gearbeitet ... 1939 emigrierte er mit privaten Mitteln nach London 
und starb hier 1940.“ (nachzulesen in: B. Holdorff; R. Winau(Hrsg.): Geschichte der Neurologie in 
Berlin. Berlin, New York 2001: 162f.) 

 

Für seine Gliederung, die nahezu identisch mit unserer heutigen ist, verweist Schuster auf 

keinerlei Quellen! Vielleicht ein Hinweis auf die sich aus der Sache bzw. selbstverständlich 

ergebende Struktur eines Gutachtens. Man könnte von einer „natürlichen Gutachtenpraxis“ 

reden. Es lohnt sich also, nachzulesen. 
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Man kann aus dem umfangreichen Kapitel „Die Abfassung des Gutachtens“ auch heute 

noch lernen, und so kommen wir auch zum nächsten Qualitätskriterium:  

 

„Das Studium und der Auszug des Actenberichtes bildet die nächste Etappe des 

Gutachtens ...“ 
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Ein Beispiel für ein Gutachten mit unvollständiger Aktenlage ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden drei Beispiele für Mängel in der Anameseerhebung: 
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Häufigste Mängel bei der Anamnese sind: 

·  das Fehlen einer krankheitsspezifischen Anamnese sowie  

·  die unspezifizierte Wiedergabe der Beschwerden mit diagnostischen Termini.  
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Das Kriterium Befunderhebung weist überraschend häufig Mängel auf, obwohl es sich dabei 

ja um eine originär neurologische Fachkompetenz handelt.  
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Dieses Beispiel ist sicherlich eine Ausnahme, weist jedoch auf den häufigsten Fehler in der 

Befunderhebung hin:  

·  Die Befunderhebung ist nicht ausreichend gutachtenrelevant.  

 

Dieses Gutachten ist wertlos, da den Angaben des Untersuchten in der neurologischen 

Untersuchung überhaupt nicht nachgegangen wird. Ein solcher Mangel stellt sicherlich 

einen „k.o.-Kriterium“ dar. Jedoch kommt auch ein solcher kardinaler Mangel nie alleine.  

 

Selbst wenn ein solcher Fehler im Rahmen der Zertifizierung als erster wahrgenommen 

wird, bewertet die Zertifizierungskommission selbstverständlich das gesamte Gutachten und 

alle übrigen Qualitätskriterien, inbesondere auch die 3 weiteren Gutachten.   
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Beispiel 2:  „Verdacht auf…“ !? 

 

Beispiel 3: Dies ist ein Ausschnitt aus einer Befunderhebung, die zeigt, dass der Gutachter 

mit der Untersuchung einer Bewußtseinsgestörten offenbar wenig Erfahrung hat. 

(Abgesehen davon, dass er seine Rolle als Gutachter nicht reflektiert: „Patientin“!).  

Es handelt sich im übrigen um den Befund aus dem o.g. Beispiel auf Blatt 12, bei dem die 

Aktenlage unvollständig war!  

 

Dieses Beispiel verdeutlicht also auch, dass, wenn  ein Kriterium mangelhaft ist, auch 

andere  Kriterien Mängel aufweisen. 

 

Grundlage einer Ablehnung ist immer eine Gesamtbeurteilung des Gutachtens auf der 

Grundlage der Kriterien - und nicht: eine Beurteilung von Kriterien! 

 

Dieser Aspekt wird besonders deutlich an folgendem Beispiel 4:  
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Unterstrichen sind die beiden letzten Sätze des eingangs gezeigten Gutachtens mit der 

vollständig mangelhaften Gliederung.  

Es war die Frage der Zuerkennung des Merkmals aG zu beantworten.  

 

Isoliert betrachtet ist die Frage der Gleichstellung klar und eindeutig beantwortet: „Eine 

Gleichstellung mit einem Doppeloberschenkelamputierten ist nach meiner Einschätzung 

deswegen gegeben. Das Kriterium eines schwer behinderten Menschen mit 

außergewöhnlicher Gehbehinderung ist damit erfüllt.“ 

 

Von dem das Gutachten beauftragenden Richter kann nicht erwartet werden, dass er die 

Befunderhebung fachlich bewerten kann. Dies müssen jedoch wir  in der Zertifizierungs-

kommission und kommen zu folgendem Ergebnis: 

·  Die am Ende des Gutachtens gegebene Antwort ist durch den Befund in keinster 

Weise gedeckt.  

·  Zudem ist dieser Befund in sich widersprüchlich, das Gutachten wird dadurch also 

wertlos. 

 



 20 
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Mögliche Mängel der Zusatzuntersuchungen im einzelnen darzustellen, würde den zeit-

lichen Rahmen sprengen.  

Zusammenfassend sei nur darauf hingewiesen, dass sie häufig nicht indiziert und technisch 

unzureichend sind.  

Besonders misslich ist die meist fehlende Interpretation pathologischer Befunde.  
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Gemeinsam mit den „klinischen Kriterien“ Befunderhebung und Zusatzuntersuchungen 

weist auch das ebenfalls „fachliche Kriterium“ der Diagnosestellung überraschend häufig 

Mängel auf. 

 

 

Dazu drei Beispiele: 
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Die im Arbeitsblatt aufgeführten möglichen Mängel müssten um zwei Punkte erweitert 

werden, die häufig vorkommen.  

·  Die Diagnose ist überhaupt nicht oder ungenügend begründet;  

·  es handelt sich um eine rein patho-anatomische Diagnose, ohne dass dadurch für 

den Leser (ob Neurologe oder Laie) die daraus resultierende Funktionsstörung 

ersichtlich würde.  

 

 

Die beiden folgenden Kriterien der Diskussion und der Beantwortung der Fragen seien 

gemeinsam dargestellt.  
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Große Schwierigkeiten macht offenbar die logische und schlüssige Argumentation der 

gutachterlich relevanten Sachverhalte.  

 

Eigentlich sollte die Diskussion zu der Beantwortung der Fragen hinleiten, differente 

Einschätzungen ausgrenzen lassen, Widersprüche diskutieren usw.  

Die Antworten sollten sich aus der Diskussion fast von selbst beim Lesen ergeben. 

 

Diese Forderung ist selten erfüllt. 
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Besonders häufig werden Widersprüche nicht bemerkt oder überhaupt erst durch eine 

widersprüchliche Diskussion hervorgerufen. Die gesamte Argumentation ist dann nicht 

schlüssig.  

Ein Widerspruch kann das gesamte Gutachten wertlos machen! 

 

Auch handelt es sich bei der zusammenfassenden Diskussion häufig um ausschließlich 

Seiten füllende Wiederholungen der Aktenlage, der Anmanese, der Befunde. Dadurch leidet 

auch die Beantwortung der Fragen. 

 

Eines muss jedoch auch als positiv hervorgehoben werden:  

·  Eine Parteinahme für oder gegen den Untersuchten war in den vorgelegten 

Gutachten nie zu bemängeln! 
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Beispiel 1 für eine mangelhafte Zusammenfassung und Diskussion:  

·  Aus diesen Formulierungen ist es nicht möglich, eine eindeutige Antwort abzuleiten.  

 

 

Beispiel 2 für mangelhafte Beantwortung der gestellten Frage: ...  
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Beispiel 3 für mangelhafte Zusammenfassung und Diskussion ...  

 

Beispiel 4 für mangelhafte Beantwortung der gestellten Frage, da die Begründung nicht 

zutreffend ist. Die Frage ist zwar eindeutig mit „Ja“ beantwortet.   

Von dem das Gutachten beauftragenden Richter kann nicht erwartet werden, dass er die 

Begründung fachlich bewerten kann. Dies müssen jedoch wir  in der Zertifizierungs-

kommission und kommen zu folgendem Ergebnis: 

·  Die Begründung, es handele sich um einen nicht mehr besserungsfähigen 

Endzustand, weil  „die Verletzung primär…in den ersten 48 Stunden...“, ist fachlich 

nicht zutreffend, sie ist falsch. 
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Die Mängel bei den Gutachten sind vorwiegend im „fachlichen Gehalt“  (Kriterien 4., 5. und 

6.) sowie darin zu sehen, dass die Beantwortung der Fragen nicht ausreichend schlüssig, 

nicht selten auch widersprüchlich erfolgt (Kriterium 7.).  

Mit dem zweiten Aspekt wird der „Beweiswert“ eines Gutachtens  in Frage gestellt. 

 

Mit diesen beiden zusammenfassenden Beschreibungen möchte ich es ermöglichen, den 

Vergleich mit einer zu ähnlichen Ergebnissen kommenden Auswertung aus der Schweiz 

vom vergangenen Jahr zu ziehen: 
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Ludwig hat anhand von vier Kriterien 102 Gutachten mittels eines Peer-Reviews analysiert 

und Mängel gerade im Beweiswert  und im fachlichen Gehalt  gefunden. Dies in einem 

Umfang, der nicht weit von unseren Raten abweicht.  
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Die Gutachtenqualität spielt selbstverständlich vor Gericht  eine Rolle; ungewöhnlich ist, 

dass die Gutachtenqualität  in einem Gerichtsurteil  in diesem Jahr bewertet wurde.  

 

Sachlage:  Der Kläger verlangt von dem beklagten Krankhausträger Schadensersatz 

aufgrund des Vorwurfs, das nach Durchführung einer valgisierenden Umstellungsosteo-

tomie am 20.01.2003 im St. Vinzenz-Hospital C die Ausbildung des Kompartment-Syndroms 

nicht rechtzeitig erkannt und behandelt und dadurch der Peronaeus-Nerv in diesem Bein 

geschädigt worden sei.  

In erster Instanz wurde der Klage nicht stattgegeben, woraufhin der Kläger beantragt, das 

Urteil des Einzelrichters der dritten Zivilkammer des Landgerichts Paderborn abzuändern ...  
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In der Urteilsbegründung wird ausdrücklich betont, was von einem Sachverständigen 

verlangt wird, nämlich dass er „zuverlässig und kompetent“ sei. Genannt wird auch, welche 

Qualität sein Gutachten aufweisen muß: Es muß ein „in jeder Hinsicht nachvollziehbares 

schlüssiges Gutachten“ sein, u.a. muß es „auf einer sorgfältigen Auswertung der Kranken-

unterlagen“ beruhen. Dies wird im einzelnen ausgeführt.  
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Es werden dann die in erster Instanz tätigen Gutachter nahezu gerügt, in dem festgestellt 

wird: „Ihre Gutachten beruhen sämtlich auf einer unvollständigen Auswertung des maßge-

blichen Sachverhalts.“ Dies wird im einzelnen erläutert   

Es handelte sich dabei sämtlich um (orthopädische) Gutachter u.a. der Schlichtungs-

kommission der Ärztekammer! 
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Dem Gutachter des OLG wird attestiert, dass er „als einziger dem histologischen Befund ... 

Beachtung geschenkt“ habe, während der Sachverständige Dr. N. nochmals gerügt wird, da 

seine Ausführung „jegliche Überzeugungskraft vermissen“ ließen, „weil dieser Gutachter 

nach eigenem Eingeständnis weitgehend unvorbereitet zu seiner Anhörung vor dem Senat 

erschienen war, die ihm erneut übersandten Krankenunterlagen nicht mehr eingesehen 

hatte und daher Vorgänge wie etwa das Erfolgen des neurologischen Konsil nicht mehr 

einordnen konnte. Schließlich zog er entgegen allen anderen ärztlichen Stellungnahmen 

einschließlich der eigenen Einschätzung der Beklagten das Vorliegen eines Kompartment-

Syndroms in Zweifel, ohne andererseits erklären zu können, wie es dann zu der Schädigung 

des Peronaeusnervs beim Kläger kommen konnte.“ 

 

Hier ist also vom Oberlandesgericht die Qualität von Sachverständigengutachten be-urteilt 

und in gewissen Sinne auch über diese ge-urteilt worden! 

 

Dieser sicherlich nicht gewöhnliche Vorgang weist darauf hin, welche Verantwortung der 

ANB mit der Zertifizierung neurologischer Gutachter obliegt.  
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Im komme damit zu „der letzten Szene“. Der Seziersaal ist im ärztlichen Bereich der Ort, in 

dem unklar gebliebene Fragen geklärt werden sollten. Eine ärztliche Begutachtung sollte für 

Fragen medizinischer Laien (Verwaltungen, Richter,…) eine Art „Seziersaal-Antwort“ liefern.  

 

Die Szene zwischen dem Richter und dem Arzt (der „Chirurg“ hier ist  kein Arzt, sondern 

Sektionsgehilfe) passt aus zweierlei Gründen hierher - zu unserem Thema, zu diesem Ort:  

1. Sie verdeutlicht beispielhaft den sozialen (sozialpolitischen?) Rang des ärztlichen 

Gutachters. Der Richter stellt zwar keine Beweisfrage, und es steht fest, dass es sich 

um einen Mord gehandelt hat. Aber der Arzt ist gemeinsam mit dem Richter in der 

Szene mittendrin! Man wartet förmlich darauf, dass der Arzt dem Richter aus fachlicher 

Sicht antwortet, Sachverständiger ist. War der Mörder schuldfähig?  

Stattdessen: der Arzt wird seiner Verpflichtung nicht gerecht, indem er schweigt. Ent-

sprechend unserem Thema ist das die Erstattung eines nicht verwertbaren Gutachtens!  

2. Die Szene spielt (im authentischen Fall) hier, an diesem Ort: in Leipzig! Es handelt sich 

um die letzte Szene des Dramenfragments „Woyzeck“ von Georg Büchner. Vorbild für 

den Büchner’schen Woyzeck war der Perückenmacher Johannes Christian Woyzeck 

aus Leipzig. Er erstach am 21. Juli 1821 seine Geliebte in einem Hausflur in der 

Leipziger Sandgasse aus Eifersucht.  
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Im Prozess erstellte der „Stadtphysicus“ Prof. J. C. August Clarus aus Leipzig zwei Gut-

achten über die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten. Es ging also um die Schuldfähigkeit 

des Mörders. Am 11.10.1821 wurde diese zunächst angenommen, von der Verteidigung 

bezweifelt, es folgten mehrere medizinische und juristische Gutachten. Zuletzt wurde ein 

Gutachten der Med. Fakultät der Universität Leipzig angefordert.  

 

Bei diesem Gutachten handelte es sich sozusagen um eine „Zertifizierung“ des (zweiten) 

Gutachtens des Prof. Clarus. Der Dekan der Medizinischen Fakultät, der Ordinarius für 

Physiologie und Pathologie Karl Gottlob Kühn (1754 bis 1840), stellte in seinem Schreiben 

an die Fakultät klar, es gelte, nur „über das ... Gutachten des hiesigen Stadtphysikus ein 

Responsum zu ertheilen. Ihre Durchsicht und Begutachtg. beschränkt sich daher einzig und 

allein auf dieses Gutachten, und auf die ... Kritik dieses Gutachtens ...“ (nachzulesen in: 

Nervenarzt 2005, 76: 626-632). 

 

In diesem Falle hatte die „Gutachtenzertifizierung“ die Hinrichtung Woyzeck´s auf dem 

Markplatz zu Leipzig am 27. August 1824 zur Folge.  
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Unsere Gutachten zeitigen heute selbst im schlimmsten Falle nicht mehr solche Folgen. 

 

Das darf uns aber nicht beruhigen:  

wir müssen mit unserer Zertifizierung Sorge tragen, dass nicht über die Gutachten 

zertifizierter neurologischer Gutachter unter vergleichbarer Anteilnahme ein Urteil 

gesprochen und vollzogen wird! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


